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NEUES AUS DEM SUOV

«Checkliste zur
Neutralität der Schweiz»
[Prof. em. Alois Riklin)
Auf Anregung des

Veteranenobmanns, Oberst a D
Toni Frisch, sowie in

Absprache mit dem Autor, Prof.

em. Alois Riklin, und in enger Zusammenarbeit

mit der Chefredaktion der ASMZ
ermöglichen wir hier in einer Miniserie
den Zugang zu einem interessanten und

höchst aktuellen Artikel, verfasst von Dr.
iur. Alois Riklin (*1935), emeritierter
Professor für Politikwissenschaft der Universität

St. Gallen, Oberst a D.
Riklin hat den Artikel zur Klärung der

zurzeit in der Schweiz laufenden,
verwirrenden und polarisierenden Neutralitätsdiskussion

verfasst. Diese «Checkliste»
soll das minimale Grundwissen zur
schweizerischen Neutralität möglichst
verständlich und präzise zusammenstellen,

heisst es in der ASMZ.

Vierter Teil:
Neutralität in der Bundesverfasssung

Die Neutralität ist keine Norm der

geschriebenen Verfassung. 1848 verzichtete
die Tagsatzung bewusst darauf, die
Neutralität in den Zweckartikel der ersten

Bundesverfassung aufzunehmen. Sie

begründete den Verzicht damit, die Neutralität

sei ein «Mittel zum Zweck», eine zurzeit

«angemessen erscheinende Massregel,

um die Unabhängigkeit der Schweiz zu

sichern»; unter Umständen müsse die

Neutralität dereinst «im Interesse der eigenen

Selbständigkeit verlassen werden».

Dementsprechend wurde die Neutralität

nur unter den Kompetenzen der

Bundesversammlung ausdrücklich genannt.
Das ist so bis heute. Auch in der

Bundesverfassung von 1999 ist die Neutralität
weder in der Präambel noch im Zweckartikel

(Art. 2) noch unter den Zielen der Aus-

senpolitik (Art. 54) und der Sicherheitspolitik

(Art. 57) erwähnt. Die Neutralität
kommt erst im Abschnitt über die

Zuständigkeiten der Bundesorgane vor: Massnahmen

zur Wahrung der äusseren Sicherheit,

der Unabhängigkeit und der
Neutralität der Schweiz fallen in die Kompetenz

der Bundesversammlung (Art. 173)

und des Bundesrates (Art. 185).

Der Verfassungstext enthält keine

Verpflichtung zur Beibehaltung der
Neutralität. Doch infolge der langdauernden
Übung ist anzunehmen, dass die Neutralität

gewohnheitsrechtlich zu materiellem

Verfassungsrecht geworden ist, sodass der

Neutralitätsverzicht wohl eine

Volksabstimmung erfordern würde. Sicher würde
der Neutralitätsverzicht durch den Beitritt

zur NATO, also einem militärischen Bündnis

mit Beistandspflicht, ein obligatorisches

Referendum voraussetzen (Art. 140).

Neutralität und «Gute Dienste»

Unter «Guten Diensten» versteht man
Verfahren, bei denen sich ein unbeteiligter
Dritter im Fall politischer Konflikte
bemüht, mindestens den Kontakt zwischen
den Konfliktparteien zu ermöglichen oder

darüber hinaus zur Mässigung beziehungsweise

Lösung eines Konflikts beizutragen.

Beispiele solcher Dienstleistungen sind:

Angebot der Infrastruktur als Gastland

internationaler Organisationen und

Konferenzen, Vertretung der Interessen
zwischen Staaten ohne diplomatische
Beziehungen, Vermittlung, Mitwirkung in

Untersuchungs- und Überwachungskommissionen,

Förderung der

Schiedsgerichtsbarkeit, Mitwirkung in Schiedsverfahren,

Zurverfügungstellen von
Persönlichkeiten für Sonderaufgaben usw.

Den grössten «guten Dienst» leistete

die Schweiz bei der Gründung und

Entwicklung des weltumspannenden Roten

Kreuzes und Roten

Halbmonds ab

1863 sowie als

Initiant und Sachwalter

der Genfer
Konventionen von
1864, 1929, 1949

und 1977. Das

Internationale Komitee

des Roten Kreuzes

(1KRK) ist ein

aus Schweizer
Persönlichkeiten

zusammengesetztes,

unabhängiges und

zur Unparteilichkeit

verpflichtetes
Gremium, das von
der Genfer Zentra¬

le aus die Gesamtorganisation leitet und

mit Hilfe von international rekrutierten

Delegierten vor Ort in den Konfliktgebieten

die Durchsetzung des humanitären

Völkerrechts gemäss den Genfer Konventionen

unterstützt. Die dauernde Neutralität

der Schweiz begünstigt die Unparteilichkeit

des IKRK.
Eine Besonderheit unter den «Guten

Diensten» ist das Institut der Schutzmacht

aufgrund der Wiener Übereinkommen

über diplomatische Beziehungen von
1961 und über konsularische Beziehungen

von 1963.

Diese Aufgabe beschränkt sich in der

Regel auf administrative Dienstleistungen
und die Briefträgerfunktion, kann aber

auch vermittelnd wirken. Die Schweiz hat

seit dem Französisch-deutschen Krieg von
1870/71 besonders oft Schutzmachtmandate

übernommen, in jüngster Zeit drei

besonders wichtige zwischen USA/Iran,
USA/Kuba und Russland/Georgien.

«Gute Dienste» sind kein

Alleinstellungsmerkmal neutraler Staaten. Aber der

dauernd Neutrale ist dafür besonders
prädestiniert.

Neutralität und Kriegsmaterialexporte
Die völkerrechtliche Rechtsgrundlage findet

sich im V. Haager Abkommen von
1907. Dieses verlangt vom neutralen Staat

die Gleichbehandlung der Kriegführenden,

falls er die Aus- und Durchfuhr von

Kriegsmaterial beschränkt oder verbietet

Pâques dans les Tranchées
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Links ein deutscher, rechts ein französischer Soldat, im

Hintergrund ein Schweizer Soldat hinter einem noch

vollständig erhaltenen Ei, der das Geschehen im Ersten Weltkrieg

aus der Ferne beobachtet.
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Am Wiener Kongress wird Europa aufgeteilt und am 20. November 1815 anerkennt
die Pariser Friedenskonferenz die immerwährende Neutralität der Schweiz.

(Art.9). Die wichtigste landesrechtliche

Rechtsgrundlage ist das Kriegsmaterialgesetz

(Stand 1. Mai 2022). Demzufolge
bedürfen die Ein-, Aus- und Durchfuhr von

Kriegsmaterial einer Bewilligung des Bundes;

der Bundesrat regelt die Bewilligungspflicht

(Art. 17). In der Regel kann eine

Ausfuhrbewilligung nur erteilt werden,

wenn eine Erklärung der Regierung des

Empfängerlandes vorliegt, dass das Material

nicht wieder ausgeführt wird (Art. 18).

Die Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial

dürfen nicht bewilligt werden, wenn
• das Bestimmungsland in einen inter¬

nen oder internationalen Konflikt
verwickelt ist;

• das Bestimmungsland Menschen¬

rechte schwerwiegend und systematisch

verletzt;
• im Bestimmungsland ein hohes Risiko

besteht, dass das auszuführende

Kriegsmaterial gegen die Zivilbevölkerung

eingesetzt wird;
• im Bestimmungsland ein hohes Risiko

besteht, dass das auszuführende

Kriegsmaterial an einen unerwünschten

Endempfänger weitergegeben
wird. (Art.22)

Ergänzt wird das Kriegsmaterialgesetz
durch das Güterkontrollgesetz (Stand 1.

Januar 2022). Es regelt die Ausfuhr von zivil

und militärisch verwendbaren Gütern

(Pilatus-Porter!).
Die von Parlamentariern diskutierte

Änderung des schweizerischen

Kriegsmaterialgesetzes bezüglich der Wiederausfuhr

unterliegt dem völkerrechtlichen

Gleichbehandlungsgebot. Das multilaterale

Haager Abkommen kann nicht unilateral

von der Schweiz ausgehebelt werden.

Das Völkerrecht hat Vorrang.
Die für die Schweiz hochnotpeinliche

Auseinandersetzung um direkte und
indirekte Kriegsmaterialausfuhr zugunsten der

völkerrechtswidrig von Russland angegriffenen

Ukraine kann nur vermieden werden,

indem die neutrale Schweiz auf jegliche

Kriegsmaterialausfuhr verzichtet.
1972 haben Volk und Stände beinahe

einem totalen Verbot der Waffenausfuhr

zugestimmt (49.7%). Darauf erliess der Bund

ein strenges Waffenausfuhrgesetz, das

dann allerdings wieder gelockert wurde.

Die Kriegsmaterialausfuhr ist die Achillesferse

der Neutralität.
So oder so sollte die Schweiz die

neutralitätsbedingte Solidaritätsverweigerung
durch umso grosszügigere humanitäre

Leistungen zugunsten des zu Unrecht auf

brutalste Weise angegriffenen Landes

ausgleichen. In dieser Hinsicht rangiert sie,

abgesehen von der Aufnahme von Flüchtlingen

und der Ukraine-Konferenz in

Lugano, in den hinteren Rängen.

Neutralität und Wirtschaftssanktionen
Gemäss dem schweizerischen Embargogesetz

(Stand 1 .Januar 2022) kann sich die

Schweiz an Zwangsmassnahmen der
Vereinten Nationen, der Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

(OSZE) oder der «wichtigsten Handelspartner»

der Schweiz beteiligen, sofern sie

der Einhaltung des Völkerrechts und na¬

mentlich der Respektierung der

Menschenrechte dienen.

Wenn der Sicherheitsrat gemäss der

UN-Charta wirtschaftliche und andere

friedliche Sanktionen bei Bedrohung oder

Bruch des Friedens beschliesst, müssen

alle UN-Mitglieder, muss also auch die

neutrale Schweiz, diese Massnahmen

durchführen (Art. 25 und 41). Die
Teilnahme an militärischen Sanktionen setzt

hingegen ein Sonderabkommen mit den

betreffenden Staaten voraus (Art. 43). Im
Fall der Ausübung des Vetorechts durch

ein ständiges Sicherheitsratsmitglied kann

die UNO weder wirtschaftliche noch
militärische Sanktionen gegen einen Aggressor

beschliessen. So auch geschehen im
Fall des Ukraine-Krieges.

Die OSZE hat im Ukrainekrieg keine

Sanktionen verfügt, wohl aber die

Europäische Union als wichtigster Handelspartner

der Schweiz. Nachdem die

Schweiz zunächst nur die Umgehung der

EU-Sanktionen verhindern wollte («Courant

normal»), schloss sie sich dann doch

nach heftigen internationalen Protesten

den Zwangsmassnahmen vollständig an.

Weder das Embargogesetz noch das

Neutralitätsrecht verbietet dieses Verhalten.

Angesichts der geopolitisch veränderten

Situation, in der eine autoritäre europäische

Grossmacht gegen ein kleineres

europäisches und demokratisches Land in krasser

Verletzung sowohl der Regeln der

OSZE als auch der UNO einen äusserst

brutalen Krieg führt, ja sogar die staatliche
Existenz des angegriffenen Landes

bestreitet, ist die Teilnahme der Schweiz,
obwohl nicht EU-Mitglied, an den Sanktionen

der Europäischen Union Völker- und

neutralitätsrechtlich legitim. Allerdings
wird dadurch das Potenzial der neutralen
Schweiz für «gute Dienste» beeinträchtigt.
Russland betrachtet die Schweiz bereits

nicht mehr als neutrales Land. E3

Die Veranstaltungen finden Sie jeweils
auf der Website des SUOV unter
www.suov.ch oder Q
scannen Sie einfach
den OR-Code. AIE
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